
Antrag 1: 

Antrag des Vorstandes u. Beschlussfassung der MJHV über eine Änderung der Satzung §11 

Datenschutz: 

Aktuelle Fassung: 

§ 11 DATENSCHUTZ 

1. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der 

- Speicherung, 

- Bearbeitung, 

- Verarbeitung, 

- Übermittlung 

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins 

zu. Eine anderweitige Verwendung der Daten, insbesondere der Datenverkauf oder jede andere 

satzungswidrige Weitergabe von Daten an Dritte ist nicht statthaft. 

2. Jedes Mitglied hat das Recht auf 

- Auskunft über seine gespeicherten Daten, 

- Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

- Sperrung seiner Daten und 

- Löschung seiner Daten. 

3. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie 

elektronischen Medien zu. Im Zusammenhang mit dem Sportbetrieb sowie sonstigen 

satzungsmäßigen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 

auf seiner Homepage. Im Falle des Widerspruchs eines einzelnen Vereinsmitglieds entfernt der 

Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und 

verzichtet auf künftige Veröffentlichungen. 

 

Antrag für Neue Fassung: 

§ 11  DATENSCHUTZ / PERSÖNLICHKEITSRECHTE / INFORMATIONEN FÜR 

MITGLIEDER ÜBER DIE DATENVERARBEITUNG  

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder in automatisierter und nicht 

automatisierter Form. Diese Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der in dieser Satzung genannten 

Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, z.B. im Rahmen der Mitgliederverwaltung.  

Weitere Einzelheiten hierzu sind in der Datenschutz-Ordnung des Vereins geregelt.  

Diese Datenschutz-Ordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die Änderung und die 

Aufhebung der Datenschutz-Ordnung ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit 

beschließt  

Die jeweils aktuelle Datenschutz-Ordnung wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins 

unter der Rubrik "Datenschutz / Datenschutz-Ordnung" für alle Mitglieder verbindlich.  


